
Es muss nur getan werden

Für die Absicherung des Risikos einer Pflegebedürftigkeit steht vor allem dem Versiche-
rungsmakler unserer Tage ein gut gefüllter Instrumentenkoffer zur Verfügung. Allerdings, 
und dieses gewichtige Argument aus Kundensicht muss auch gewürdigt werden, kann  
der Euro nur einmal ausgegeben werden. Vor allem junge Kunden werden einem Versiche-
rungsvorschlag des Maklers oftmals entgegenhalten, dass das Leben heute und nicht  
erst bei Eintritt einer Pflegebedürftigkeit stattfindet.

An dieser Stelle sind eine hohe fachliche Exper-
tise und eine sehr gute Tarifkenntnis des Maklers 
gefordert, sodass mit qualifizierten Tariflösungen 
ein bezahlbarer Versicherungsschutz eingerichtet 
werden kann. So kann beispielsweise ein ausrei-
chend dimensioniertes Pflegetagegeld für einen 
Monatsbeitrag von 3 bis 4 Euro eingerichtet wer-
den, wenn die Alterungsrückstellungen temporär 
abgekoppelt werden. 

Mit Zusatzoptionen zu einer Berufsunfähigkeits- 
oder Grundfähigkeitenversicherung kann für einen 
geringen Mehrbeitrag der Versicherungsschutz für 
den Fall einer Pflegebedürftigkeit der versicherten 
Person ergänzt werden. Anschluss- und Nachver-
sicherungsoptionen können für einen zielgerich-
teten Aufbauplan genutzt werden.

Schlanke Lösungen bleiben nicht 
ohne Folgen

Allerdings, und dies muss dem Kunden auch er-
klärt und in der Beratungsdokumentation zwin- 
gend erfasst werden, haben schlanke Versiche- 
rungslösungen auch ihre Folgen. Wenn Alte-
rungsrückstellungen erst ab einem späteren Zeit-
punkt aufgebaut werden, dann ist dies mit Mehr-
kosten verbunden. Der Versicherungsschutz 
aus einer Pflegezusatzversicherung zu einer  

Von Alexander Schrehardt, Gesellschafter-
Geschäftsführer der AssekuranZoom GbR
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ist alles da
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Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitenversi-
cherung endet mit der vertraglich vereinbarten 
Versicherungsdauer, spätestens zum vollendeten 
67. Lebensjahr der versicherten Person. 

Ein Anschlussoptionsjoker für die Einrichtung  
einer Pflegerentenversicherung ohne erneute Ge-
sundheitsprüfung kann in vielen Fällen nur zum 
Ablauf einer Berufsunfähigkeits- oder Grundfä-
higkeitenversicherung, und damit in einem fortge-
schrittenen Lebensalter, eingelöst werden, was 
sich auf den Beitrag der Pflegerentenversiche- 
rung auswirkt. 

Doch, und auch das muss herausgestellt werden, 
bieten führende Gesellschaften nicht nur schwarz- 
weiß, sondern auch grau schattierte Tariflösun-
gen an. So gilt für die Entkopplung von Risikobei-
trag und Alterungsrückstellungen in der Pflege- 
tagegeldversicherung nicht in jedem Fall das Ent-
weder-oder-Prinzip. 

In Abhängigkeit vom Vorsorgebudget des Kunden 
können die Alterungsrückstellungen nur reduziert 
oder deren Aufbau – abweichend von der Planung 
bei Vertragsabschluss – bereits zu einem frühe-
ren Zeitpunkt aufgebaut werden. Die Einlösung 
einer Anschlussoption und der Abschluss einer 
Pflegerentenversicherung ohne Gesundheitsprü- 
fung kann nach den Bedingungswerken einiger 
Gesellschaften bereits während der Vertragslauf-
zeit einer Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkei-
tenversicherung erfolgen.           

Policiert, abgeheftet und auf Lebzei-
ten vergessen …

Versicherungsschutz muss gepflegt werden! Die-
sem Dogma der Vorsorgeberatung kommt im Fall 
der Pflegetagegeld- und Pflegerentenversicherung 
eine ganz besonders hohe Bedeutung zu, wie ein 
Versicherungsfall, der dem Autor zur Begleitung 
übergeben wurde, verdeutlicht. 

Der Versicherungsnehmer hatte bei einem Le-
bensversicherungsunternehmen im Jahr 2012 
eine Pflegerentenversicherung abgeschlossen. 
Der Versicherungsschutz beinhaltete Leistungen 
für den Fall einer Schwer- (Pflegestufe 2) und einer 
Schwerstpflegebedürftigkeit (Pflegestufe 3). 

Nachdem der Gesetzgeber mit dem Zweiten 
Pflegestärkungsgesetz zum 1. Januar 2017 den 
Begriff der Pflegebedürftigkeit neu gefasst, die 
bisherigen Pflegestufen durch die neuen Pflege-
grade substituiert und mit der Einführung neuer 
Begutachtungs- und Beurteilungsgrundlagen ei-
nen Paradigmenwechsel vollzogen hatte, wurde 
dem Vertragsinhaber vom Versicherer ein Tarif-
wechsel angeboten. Der Versicherungsnehmer 
machte von diesem Angebot keinen Gebrauch.  

Im Oktober 2017 stellte der Medizinische Dienst 
der Krankenkassen bei dem Versicherten eine 
Pflegebedürftigkeit mit Grad 3 fest.

Ein Leistungsantrag auf Leistungen aus seiner 
privaten Pflegerentenversicherung lehnte der 
Lebensversicherer ab, da der Versicherungsneh- 
mer nur einen Pflegegrad, nicht aber die erfor-
derliche Pflegestufe nachweisen konnte. Auch 
die Leistungsvoraussetzungen basierend auf 
den ADL-Kriterien konnten nicht erfüllt werden, 
sodass auch auf diesem Weg ein Leistungsan-
spruch nicht begründet werden konnte. 

Nachdem über die zuständige Fachabteilung keine 
Einigung erzielt werden konnte, legte der Autor 
dem Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens 
den Fall mit der Bitte um Intervention vor. Inner-
halb von nur 24 Stunden entschied der Vorstand 
zugunsten des Kunden und veranlasste die Aus-
zahlung der vertraglich vereinbarten Leistungen.

Im Fall einer erneuten Ablehnung des Leistungs-
antrags hätte der Kunde nur noch den Rechtsweg 
beschreiten oder gegenüber dem zuständigen 
Vermittler eine Schadenersatzforderung geltend 
machen können. Nachdem der Vermittler im Ja- 
nuar 2017 und in den Folgemonaten über den 
möglichen Wechsel in die neue Tarifgeneration 
vom Versicherer informiert worden war, kann hier 
die Frage nach eventuellen Versäumnissen ge-
stellt werden. Sofern dann eine entsprechende 
Aufklärung des Kunden nicht dokumentiert wurde, 
kann der Vermittler sehr schnell in Erklärungs- 
nöte geraten.   

AssekuranZoom GbR
Mail: team@assekuranzoom.de
Web: www.assekuranzoom.de

Vertriebsleitfaden für die 
Grundfähigkeitenversicherung

Die Grundfähigkeitenversicherung wird von  
vielen Vermittlern als Ventillösung für Kunden, 
die aus finanziellen oder gesundheitlichen Gründen eine Berufs- 
unfähigkeitsversicherung nicht abschließen können, gehandelt. Eine 
derartige Klassifizierung dieser alternativen Versicherungslösung zur 
Absicherung der Arbeitskraft wird dem Vorsorgeinstrument Grund- 
fähigkeitenversicherung nicht gerecht. 

Alexander Schrehardt, langjähriger Fachjournalist und Buchautor, hat 
sich in seinem Vertriebsleitfaden nicht nur dem Versicherungspro-
dukt, den Kriterien für einen objektiven Tarifvergleich, sondern auch 
dem Einsatz dieser Versicherungslösung im vertrieblichen Praxis-
alltag angenommen. Das Urteil der Redaktion: Sehr empfehlenswert!
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Sonderthema Risiko Pflegefall


